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Aus Unternehmerverbänden.

Zentralverband schweizerischer Arbeitgeberorga=
nisationen. Wie die « Schweizerische Arbeitgeberzöi-
tung » mitteilt, hat der Zentralvorstand obiger
Zentralorganisation beschlossen, die « Schweizerische
Arbeitgeberzeitung »_ vom 1. Januar 1924 an im Zeitschriftenformat

und in erweitertem Umfang herauszugeben.
Während das Zentralorgan bisher hauptsächlich
Arbeitgeberfragen behandelte, soll es in Zukunft den
allgemeinen wirtschaftlichen Fragen vermehrte Aufmerksamkeit

schenken. Es wird dabei bezweckt, ausser den
Arbeitgebern auch die Unternehmer mehr an der
Zeitschrift zu interessieren. Ferner soll den angeschlossenen

Verbänden der nötige Platz zur Veröffentlichung
ihrer Verbandsmitteilungen eingeräumt werden.

Die Erweiterung des Organs soll namentlich dazu
dienen, den Einfluss und die Bedeutung der
«Schweizerischen Arbeitgeberzeitung» zu verstärken. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Arbeitgeberschaft und das
Unternehmertum weniger denn je ein Organ entbehren
können, das vor aller Oeffentlichkeit ihre Interessen
vertrete. Dass aber der Geist des neuen Organs der alte
bleiben wird, beweist die gewagte Behauptung, dass das
schweizerische Unternehmertum immer noch einen
schweren Kampf nicht nur um seine berechtigten Interessen,

sondern um seine Existenz kämpfe. An der
tatkräftigen Unterstützung durch Bundesrat und
Kantonsregierungen fehlt es doch wahrhaftig nicht.

Volkswirtschaft.

Arbeitslosenunterstützung. Das Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement teilt mit Schreiben vom 22. Dezember

1923 mit, dass es mit Ermächtigung des Bundesrates
mit der Republik Oesterreich ein Uebereinkommen in
dem Sinne getroffen habe, dass die Oesterreicher in der
Arbeitslosenunterstützung den Schweizerbürgern
vollständig gleichgestellt werden, während Oesterreich den
arbeitslosen Schweizern ebenfalls dieselben Rechte
gewährt wie seinen eigenen Staatsangehörigen, zwar
sowohl in bezug auf die Arbeitslosenversicherung als in
bezug auf die Notunterstützung Arbeitsloser.

Es werden somit vom 1. Januar 1924 an die in der
Schweiz wohnhaften Angehörigen der Republik Oesterreich

bezüglich der Arbeitslosenunterstützung gleich
behandelt wie die Schweizerbürger, ohne Rücksicht auf
die Dauer ihres Aufenthalts oder Wohnsitzes.

Erhebung über die Produktion. Im Frühjahr 1920
hatten die Vertreter der Unternehmer im Internationalen

Arbeitsamt angeregt, das Amt möge eine Erhebung

über die Produktion durchführen. Sie erwarteten,
dass dadurch der Nachweis erbracht werden könne, dass
cm Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage nurdurch Vermehrung der Produktion erreicht werden
könne, und dass diese nur durch eine Verlängerung der
Arbeitszeit ermöglicht werde. Mit andern Worten: die
Erhebung sollte « wissenschaftlich » feststellen, dass der
Achtstundentag das Hemmnis für die Wiederaufrichtung

der Weltwirtschaft sei.
Der inzwischen erschienene erste Band der Erhebung

über die Produktion hat die Erwartung der
Unternehmer nicht erfüllt. Die Arbeit erbringt vielmehr
den Beweis dafür, dass die nur auf Erzeugung vonMehrwert gerichtete privatkapitalistische Produktionsweise

das grösste Hemmnis für eine geordnete Fortführung
und Steigerung der Warenproduktion darstellt.

Im Augenblick, als Professor Milhaud an die
Durchführung der Erhebung herantrat, zeigte sich ein

allgemeiner wirtschaftlicher Umschwung: die Krise der
Produktion wurde abgelöst durch eine Krise des
Absatzes; das beherrschende Problem war nicht mehr die
Vermehrung der Arbeit, sondern die Verminderung der
Arbeitslosigkeit. Die Ursache dieser Erscheinung soll
in einem folgenden Bande eingehend untersucht
werden; im ersten Band wird versucht, die Entwicklung
der Produktion seit Kriegsbeginn zu kennzeichnen. Zu
diesem Zwecke werden drei Dinge untersucht: der Verlauf

der Preise, der Verlauf der Produktion und der
Verlauf der Arbeitslosigkeit.

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Preise
hat sich folgendes ergeben: Während des Krieges hatten
die Preise eine andauernde Tendenz zum Steigen.
Unmittelbar nach dem Friedensschluss trat eine
Rückwärtsbewegung ein, die in der zweiten Hälfte des Jahres

1919 wiederum von einer Aufwärtsbewegung abgelöst

wurde. Besonders ausgesprochen machte sich die
Steigerung der Preise in den ersten Monaten des Jahres
1920 geltend. Mitte 1920 bricht diese Bewegung plötzlich

scharf ab und es tritt eine rasche, andauernde
Preissenkung ein.

Bei der Feststellung der Produktionskurve ergab
sich nun die bedeutungsvolle Tatsache, dass bei
steigenden Preisen auch die Produktion anstieg, und dass
sie sofort fiel, sobald die Preise zu sinken begannen.
Prof. Milhaud erklärt diesen Zusammenhang mit
folgenden Worten:

« In einer Periode rascher Aufwärtsbewegung reizt
die Bewegung der Preise durch Inaussichtstellung
höherer Gewinne die produktive Tätigkeit des Unternehmertums

an und verführt zugleich den Konsumenten,
sich nach Möglichkeit einzudecken. Ebenso erblickt der
Produzent in einer Periode der Baisse, die seine
Gewinne schmälert und ihn zuweilen vor die Möglichkeit
stellt, mit Verlust zu produzieren, eine besondere und
entscheidende Ursache, die Produktion zu verlangsamen,
während der Konsument zugleich seine Einkäufe nach
Möglichkeit in der Erwartung zurückstellt, später in
den Genuss niedrigerer Preise zu gelangen. Durch ihre
direkte Wirkung auf den Produzenten wie durch ihre
indirekte Wirkung, welche sie auf dem Umweg über
den mit seinen Aufträgen zurückhaltenden Konsumenten

ausübt, regt eine Hausse also zu weiterer Hausse
an, wie anderseits die Baisse zu weiterer Baisse führt. »

Die Richtigkeit dieser Behauptung wird an Hand
von umfangreichem Zahlenmaterial einwandfrei dargelegt.

Ueberall folgt die Kurve der Produktion in ganz
kurzem Zeitabstand der Kurve der Preise.

An Hand einer Reihe von Zeugnissen wird dargelegt,
wie die Organisationen der Produzenten unter dem

Eindruck der Preissenkung dazu übergingen, die
Produktion planmässig einzuschränken. So hat die Föderation

der Gummiproduzenten ihre Mitglieder am 24.
September 1920 durch Rundschreiben aufgefordert, die
Gummiproduktion um 2ö % einzuschränken. Ueber die
Baumwollproduktion in den Vereinigten Staaten wird
im Organ der Baumwollproduzenten \ m 1. Juni 1921
berichtet, dass die bebaute Fläche ii ahre 1921 um
30,33 % zurückging und dass 51,17 % weniger
Kunstdünger verwendet wurde. Durch diese Massnahme ging
die Produktion gegenüber lö Millionen pro Jahr in der
Vorkriegszeit auf jährlich 8,5 Millionen Ballen zurück.
Offenbar auf Betreiben des Sndiykats der ägyptischen
Baumwollproduzenten hat Sultan Fuad verordnet, die
zum Baumwollbau vorgesehene Fläche sei um zwei
Drittel zu vermindern. Ausserdem verbot er den Anbau
von Baumwolle in andern Gebieten als im Ueber-
schwemmungsgebiet des Nils.

Diese Beispiele beweisen aufs deutlichste den
Widersinn der privatkapitalistischen Wirtschaft. Während
in Mittel- und Osteuropa den Massen die notwendigste
Kleidung und Wäsche fehlte, hatten die Baumwollpro-
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duzenten keine andere Sorge, als durch Einschränkung
der Produktion einen weitern Rückgang der Preise zu
verhindern! Und genau dieselben Bestrebungen
verfolgten die übrigen Warenproduzenten.

Solche Feststellungen waren nun allerdings für die
Unternehmer wenig schmeichelhaft, und sie wandten
sich im Verwaltungsrat des I. A. A. gegen die Veröffentlichung

des Berichts. Ihre Bemühungen scheinen auch
nicht erfolglos gewesen zu sein, wenigstens setzten sie
eine Umarbeitung des Berichts durch. Der Nachweis
aber, dass die Unternehmer die von ihnen geforderte
Mehrproduktion selbst sabotieren, war erbracht und
liess sich nicht mehr wegwischen. Darin liegt auch die
Bedeutung des vorliegenden 1. Bandes über die Erhebung

der Produktion.
Der Kampf um den Achtstundentag. Eine empfindliche

Schlappe haben die Arbeitszeitverlängerer und
ihre Freunde am 23. Dezember in St. Gallen auf sich
nehmen müssen. Es handelte sich darum, die Arbeitszeit

für einen Teil der städtischen Angestellten aus
« Sparsamkeitsrücksichten» von 8 auf 8A Stunden zu
verlängern. Die Befürworter der Verlängerung waren
in ihren Argumenten durchaus nicht wählerisch und
scheuten sogar nicht davor zurück, die Bevölkerung mit
einer Steuererhöhung zu schrecken. Die Geschlossenheit

der Arbeitnehmer hat indessen den reaktionären
Anschlag abgewehrt: Mit dem unerwarteten Ergebnis
von 4454 Ja gegen 6584 Nein wurde die vom Stadtrat
und Gemeinderat vorgeschlagene Arbeitszeitverlängerung

abgewehrt.
Rüsten wir auf den 17. Februar, damit den

Schrittmachern des Rückschritts die Lust zu weitern Raubzügen

auf die Errungenschaften der Arbeitnehmer
endgültig vergehe!

Arbeiterrecht.

Grundsätzlicher Entscheid des Eidg. Versiehe*
rungsgerichts. Die Spulerin S. erlitt am 7. September
1920 in der Baumwollspinnerei Forster-Ganz in Bülach
einen Unfall, der die Amputation des linken Vorderarmes

im obern Drittel notwendig machte. Die Kranken-

und Unfallversicherung bewilligte der Klägerin ab
1. November 1921 eine Rente von Fr. 474.10; sie ging
dabei von einem Jahresverdienst von Fr. 150ö aus, nahm
eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit von 60 %
an und kürzte die so berechnete Rente unter Hinweis
auf die Tatsache, dass die Klägerin zur Zeit des
Unfalls deutsche Staatsangehörige war, um 25 %.

Die Klägerin verlangte beim Versicherungsgericht
des Kantons Zürich eine Erhöhung der Rente; sie
beantragte, dass eine Invalidität von 80 % und ein
Jahresverdienst von 2000 Fr. angenommen werde. Zudem
bestritt sie die Zulässigkeit des Ausländerabzuges, da
sie zwar wohl im Zeitpunkt des Unfalls deutsche
Staatsangehörige gewesen sei, dass sie aber im März 1921
durch Einbürgerung ihres Vaters das schweizerische
Bürgerrecht erworben habe.

Das Versicherungsgericht des Kantons Zürich
sprach der Klägerin eine jährliche Rente von Fr. 808.50
zu; hinsichtlich der Mehrforderung wies es die Klage
ab. Es nahm eine Invalidität von 70 % und einen
Jahresverdienst von Fr. 1650.— an; hinsichtlich des
Ausländerabzuges stellte es sich auf den Standpunkt, dass
er nicht vorzunehmen sei, da dafür die Verhältnisse
im Zeitpunkt der einzelnen Monatsraten massgebend
seien, die Klägerin aber schon nach Abschluss der
ärztlichen Behandlung das schweizerische Bürgerrecht
besessen habe.

Die Suval appellierte an das Eidg. Versicherungsgericht.
Sie beantragte, es sei der Klägerin für die

Dauer eines Jahres eine Rente von 70 % zuzugestehen,
dann aber, unter Vorbehalt weiterer Revision, bis auf
weiteres eine Rente von 60 % unter Abzug von 25 %,
da die Klägerin im Zeitpunkt des Unfalles Ausländerin
war.

Hinsichtlich des Grades der Invalidität nahm das
Eidg. Versicherungsgericht folgenden Standpunkt ein:
Es sei davon auszugehen, dass der Grad der Invalidität
anfänglich, bis sich die Verunfallte an den neuen
Zustand, eventuell an den neu zu erlernenden Beruf
gewöhnt habe, ein grösserer als später. Es sei daher für
diese Uebergangszeit eine Invalidität von 80 % anzunehmen,

und auch die Dauer dieser Angewöhnungsrente sei
reichlicher zu bemessen. Es sei somit für die Bemessung
der Jahresrente bis zum 31. März 1925 eine Invalidität
von 80 % anzunehmen; von da an sei eine solche von
60 % zugrunde zu legen, die aber später nicht weiter
revidiert werden könne.

Hinsichtlich des Aüsländerabzuges stellte sich das
Gericht auf den Standpunkt, dass es im Willen des
Gesetzgebers gelegen habe, durch die Vorsehung eines
Abzuges von 2ö % bei Angehörigen solcher Staaten, bei
denen eine Reziprozität nicht bestehe, auf diese Staaten
einen Druck auszuüben. Man erhielt dadurch die
Möglichkeit, bei Verhandlungen mit andern Staaten darauf
hinzuweisen, dass seine sämtlichen in der Schweiz als
Arbeiter beschäftigten Landeskinder von vonherein
nicht auf Auszahlung der gesetzlichen Vollraten rechnen

können. Aus diesem Grunde ist für die Vornahme
des Ausländerabzuges die Nationalität des Verunfallten
im Augenblick des Unfalles massgebend.

Der Klägerin wurde somit für die Zeit vom 1.
November 1921 bis zum 31. März 192ö eine Rente von Fr.
693.— und für die Zeit vom 1. April 1925 hinweg eine
Rente von Fr. 519.75 jährlich zugesprochen.

Sozialpolitik.

Schweiz. Verband für Berufsberatung und Lehr=
lingsfürsorge. In Bern tagte unter dem Vorsitz von J.
Eggermann am 17. Dezember der von der letzten
Jahresversammlung durch Zuwahl von vier Mitgliedern
verstärkte Vorstand des Schweizerischen Verbandes für
Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge. Die Konstituierung

ergab folgende Bestellung des Vorstandes: Präsident:

J. Eggermann, Direktionssekretär (Genf);
Vizepräsident: Prof. Jezler (Schaffhausen); Kassier: P. Jac-
card, Lehrlingsinspektor (La Chaux-de-Fonds);
Zentralsekretär: O. Stocker, Berufsberater (Basel).

Der Vorstand beriet die Frage der Publikation der
an der Berufsberatungstagung gehaltenen Vorträge und
nahm Stellung zu den Verhandlungen mit der Vereinigung

schweizerischer Arbeitsämter betreffend
Zusammenarbeit zwischen Berufsberatung und Arbeitsnachweis.

Die Vorlagen des Zentralsekretariats bez. Herausgabe

neuer Richtlinien für die Berufsberatung und des
Kommentars zu den beruflichen Erkundigungsbogen
wurden gutgeheissen. Hinsichtlich der Richtlinien für
die Verbandstätigkeit wurde eine intensive Fühlungnahme

mit den kantonalen Amtsstellen für die
Durchführung der Lehrlingsgesetze in Aussicht genommen.
Ferner wurde der Vorentwurf des Eidg. Arbeitsamtes
betr. Bundesgesetz über berufliche Aussbildung und die
Art der Subventionierung der regionalen Berufsberatung

durchberaten. Eine Eingabe des Schneidermeisterverbandes

suchte die moralische Unterstützung seiner
Aktion für die Schaffung einer schweizerischen
Fachschule nach. Der Beitrag an die schweizerische
Zentralstelle für Frauenberufe wurde für das Jahr 1923 von
2000 Fr. auf 2500 Fr. erhöht.
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